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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden 

Entwicklungsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. betrachtet den gerechten und ausgewogenen Ausgleich von Vorteilen, die sich aus der 

Nutzung genetischer Ressourcen ergeben, als zentrales Ziel; hebt die Notwendigkeit 

hervor, für Bereitsteller von Ressourcen, Erfinder und Investoren für Transparenz und 

Rechtssicherheit zu sorgen; erachtet es als von grundlegender Bedeutung, dass die 

internationalen Einrichtungen, die Handels- und handelsbezogene Fragen regeln, sich 

darauf einigen, was in rechtlicher Hinsicht unter dem Ausdruck „Biopiraterie“ zu 

verstehen ist; bedauert den langsamen Verlauf der derzeitigen Verhandlungen im Rahmen 

des zwischenstaatlichen Ausschusses (IGC) der WIPO1 sowie der Überprüfung des 

TRIPS-Abkommens2 im Hinblick auf Artikel 27 Absatz 3 Buchstabe b; 

2. fordert die EU und die Mitgliedstaaten eindringlich auf, das Protokoll von Nagoya über 

den Zugang zu genetischen Ressourcen und die ausgewogene und gerechte Aufteilung der 

sich aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile zum Übereinkommen über die biologische 

Vielfalt zu ratifizieren; zollt der Kommission Anerkennung für die Vorlage eines 

Entwurfs einer Verordnung für die Umsetzung des Protokolls von Nagoya; fordert die 

Kommission auf, ihre Verhandlungsführer im zwischenstaatlichen Ausschuss (IGC) der 

WIPO und bei der Überprüfung des TRIPS-Abkommens zu beauftragen, das Protokoll 

von Nagoya als ihren Ausgangspunkt zu betrachten und sich bei den Verhandlungen 

darauf zu konzentrieren, den Rechtsrahmen des CBD3 und sein Protokoll von Nagoya mit 

der WIPO, TRIPS, dem ITPGRFA4 und dem UPOV5 sowie in Bezug auf 

meeresgenetische Ressourcen mit dem UNCLOS6 abzustimmen; stellt fest, dass das 

TRIPS-Abkommen am wenigsten entwickelte Länder vorübergehend ausschließt7; betont, 

dass dieser Ansatz in Bezug auf eine mögliche Überarbeitung aufgrund des CBD-Nagoya-

Prozesses beibehalten werden muss; 

3. schließt sich dem Standpunkt der Akteure an, dass ein regelgestütztes internationales 

Handelssystem es erforderlich macht, dass eine unrechtmäßige Genehmigung von 

Patenten unterbunden wird, was es wiederum erforderlich macht, Anforderungen zur 

Offenlegung der Quelle und des Ursprungs genetischer Ressourcen bei Patentverfahren 

festzulegen; besteht darauf, dass das TRIPS-Übereinkommen der WTO konvergent sein 

sollte, um mit dem Nagoya-Protokoll zum CBD vereinbar zu sein; 

4. begrüßt Initiativen, die eine Alternative zu rein handelsorientierten Einrichtungen 

darstellen, etwa das Globale Zentrum für Informationen über die biologische Vielfalt 

(GBIF), mittels dessen der kostenlose und freie Zugang zu Daten über die biologische 

                                                 
1 Zwischenstaatlicher Ausschuss für geistiges Eigentum, genetische Ressourcen, traditionelle Kenntnis und 

Folklore der Weltorganisation für geistiges Eigentum. 
2 Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums.  
3 Übereinkommen über die biologische Vielfalt.  
4 Internationaler Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft. 
5 Internationaler Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtungen. 
6 Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen. 
7 Artikel 66 Absatz 1 TRIPS; Beschluss des TRIPS-Rates vom 29. November 2005. 
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Vielfalt durch eine weltweite Zusammenarbeit verschiedener Regierungen, 

Organisationen und anderer internationaler Akteure gefördert wird; 

5. erkennt die potenzielle Rolle des geistigen Eigentums und des Patentsystems bei der 

Förderung von Innovation sowie des Transfers und der Verbreitung von Technologie zum 

gegenseitigen Vorteil von Akteuren und von Bereitstellern, Inhabern und Nutzern 

genetischer Ressourcen, ihrer Derivate und des entsprechenden traditionellen Wissens in 

einer dem Wohlstand und der Entwicklung förderlichen Weise an, hebt gleichzeitig 

jedoch hervor, dass negativen Auswirkungen der Rechte an geistigem Eigentum und des 

Patentsystems auf die Anwendung des traditionellen Wissens indigener Völker und 

ortsansässiger Gemeinschaften, ihrer Rechte und Praktiken und ihres Wissenssystems 

sowie ihrer Fähigkeit, ihr Wissen im Bereich der genetischen Ressourcen zu nutzen, 

weiterzuentwickeln, zu schaffen und zu schützen, vorgebeugt werden muss; wiederholt, 

dass vor dem Hintergrund seiner jüngsten Entschließung zur Patentierung von im 

Wesentlichen biologischen Verfahren1 vor allem im Bereich Züchtung ein übermäßig 

umfassender Patentschutz ein Innovations- und Fortschrittshindernis darstellen und 

kleinen und mittleren Züchtern abträglich sein kann, indem ihnen der Zugang zu 

genetischen Ressourcen von Tieren und Pflanzen versperrt wird; weist darauf hin, dass 

unter bestimmten Umständen Verträge zwischen den Parteien von indigenen Völkern oder 

ortsansässigen Gemeinschaften möglicherweise als praktikablere Lösung betrachtet 

werden, um gemeinsam davon zu profitieren und ihre Interessen zu schützen, gleichzeitig 

jedoch auch die Umwelt zu schützen und gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 

Nachteilen vorzubeugen, z.B. mit Hilfe von Schutzklauseln; 

6. weist auf die Achtung hin, die es den Meilensteinen entgegenbringt, die in Bezug auf den 

internationalen Schutz der Rechte indigener Völker auf ihre genetischen und sonstigen 

Ressourcen und ihr entsprechendes traditionelles Wissen – welche in der Erklärung der 

Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker, im ILO-Übereinkommen 

Nr. 169, in Artikel 8 Buchstabe j des Übereinkommens über die biologische Vielfalt sowie 

im Protokoll von Nagoya verankert sind – erreicht wurden; äußert sich besorgt über die 

genetische Verarmung, die eine Folge der fast ausschließlichen Beherrschung des Marktes 

durch industriell erzeugtes Saatgut ist, d.h. Saatgut, das zum Nachteil traditioneller 

Saatgutsorten durch Rechte an geistigem Eigentum geschützt ist; 

                                                 
1 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. Mai 2012 zur Patentierung von im Wesentlichen 

biologischen Verfahren, P7_TA(2012)0202. 
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